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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.09.1987 

Geschäftszahl 

87/03/0066 

Rechtssatz 

Das durch § 103 Abs 2 KFG geschützte Interesse ist nicht das Interesse der Verkehrssicherheit, sondern das 
Interesse an einer jederzeit und ohne unnötige Verzögerungen möglichen Ermittlung von Personen, die im 
Verdacht stehen, eine straßenpolizeiliche oder kraftfahrrechtliche Übertretung begangen zu haben, mithin das 
Interesse an einer raschen und lückenlosen Strafverfolgung. Mit dem Hinweis auf das Interesse der 
Verkehrssicherheit darf demnach das Ausmaß einer verhängten Strafe nicht begründet werden. 


